
La ratsavgt ^ 

Merkblatt „Finanzielle Notlage 
bei Anspruch auf Arbeitslosengeld I bei der Agentur für Arbeit" 

Sie haben bei der Agentur für Arbeit grundsätzlich einen Anspruch auf Arbeitslosen
geld I. Die Auszahlung dieser Geldleistung verzögert sich aber noch und Sie geraten 
dadurch in eine finanzielle Notlage In diesem Fall besteht die Möglichkeit, entweder 
eine „vorlaufige Entscheidung nach § 328 SGB III" oder einen „Vorschuss nach § 42 
SGB I" bei der Agentur für Arbeit zu beantragen 

• Vorläufige Entscheidung (§ 328 SGB III) 
Über die Erbringung von Geldleistungen kann von der Agentur für Arbeit vorläufig 
entschieden werden, wenn Ihr Arbeitslosengeld I-Anspruch mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit besteht, die abschließende Feststellung der Anspruchs
voraussetzungen aber voraussichtlich noch längere Zeit erfordert Aufgrund 
dieser vorlaufigen Entscheidung können dann Geldleistungen von der Agentur für 
Arbeit erbracht werden 

• Vorschuss (§ 42 SGB I) 
Besteht Ihr Arbeitslosengeld I-Anspruch dem Grunde nach und ist zur Fest
stellung seiner Hohe voraussichtlich längere Zeit erforderlich, kann Ihnen die 
Agentur für Arbeit einen Vorschuss zahlen, deren Höhe die Agentur für Arbeit 
nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt Die Agentur für Arbeit hat Ihnen dann 
einen Vorschuss zu zahlen, wenn Sie es beantragen 

Es müssen folgende Voraussetzungen bei einem Antrag auf vorläufige Entscheidung 
bzw einem Vorschuss bei der Agentur für Arbeit erfüllt sein' 

• Sie haben Ihren Antrag auf Arbeitslosengeld I vollständig abgegeben 
• Sie haben anhand von Unterlagen bzw. Erklärungen gegenüber der Agentur für 

Arbeit die Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld I nachgewiesen. 
• Sie haben alle Angaben gemacht und Unterlagen vorgelegt, die die Agentur für 

Arbeit für die Entscheidung über eine mögliche Sperrzeit braucht 
• Sie haben die Umstände, die einer sofortigen Entscheidung entgegenstehen, 

nicht zu vertreten. 

Befinden Sie sich in einer finanziellen Notlage und haben Sie grundsätzlich 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I bei der Agentur für Arbeit, dann kann 
Ihnen keine Geldleistung durch das Jobcenter Landkreis Ravensburg 
ausgezahlt werden. 


